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Kleine Anfrage

Marcus Resch (AfD), Johannes Marxen (AfD), Gerhard Schenk (Bebra) (AfD)
und Jochen K. Roos (AfD)) vom 27.08.2025

Hessisches Agrarumweltprogramm HALM 2

und
Antwort

Minister fiir Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

Vorbemerkung Fragesteller:

Das aktuelle Hessische Programm fiir Agrarumwelt- und Landschaftspflege-MaBnahmen (kurz: HALM 2)
wurde im Jahr 2023 als Nachfolgeprogramm von HALM eingefiihrt. Ziel des Forderprogrammes ist die
Unterstiitzung von Landwirten bei der Umsetzung besonders nachhaltiger Landbewirtschaftung sowie die
Kompensation von zusitzlichen Kosten und Ertragseinbufen. Landwirte miissen sich vertraglich auf fiinf Jahre
binden und zur Umsetzung forderfahiger Mainahmen oftmals in Vorleistung gehen. Im letzten Jahr kam es
aufgrund technischer Probleme bei der zustindigen WI-Bank zu Verzogerungen bei der Auszahlung von
Fordergeldern. Nachdem das Thema in der Presse (Agrarheute) thematisiert wurde, hat man seitens der
WI-Bank die Probleme mit einmaligen IT-Entwicklungen begriindet und die piinktliche Auszahlung fiir das
Folgejahr angekiindigt. Es kam jedoch in diesem Jahr erneut zu Verzogerungen und es sind (Stand 20.08.2025)
immer noch nicht alle Auszahlungsantrige bearbeitet worden.

Diese Vorbemerkung der Fragesteller vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1 =~ Welche Informationen hat die Landesregierung iiber den Umfang der aktuell noch nicht bearbeiteten
HALM 2-Auszahlungsantrége fiir das Jahr 2025? Bitte ausfiihren, wieviel Prozent der Antrige noch
nicht bearbeitet wurden und auf welche Summe sich die ausstehenden Fordergelder belaufen.

Mehr als 95 v.H. der Auszahlungsantrige fiir das Jahr 2025 sind bearbeitet. Zum jetzigen Stand
(17.09.2025) wurden 4,4 v.H. der Auszahlungsantrage noch nicht abschliefend bearbeitet. Die
im Rahmen dieser Antrage zur Auszahlung anstehenden Zahlungen summieren sich auf insgesamt
886.000 Euro.

Frage2  Was sind die Ursachen fiir die erneut verspitete Bearbeitung der digitalen Auszahlungsantrige im
Jahr 2025? Bitte ausfiihren, inwieweit es sich hierbei um einmalige Vorgiange handelt.

Die jahrlichen Auszahlungstermine im HALM 2 sind geprégt durch verschiedene Determinanten.
Dazu gehoren unter anderem die IT-technische Umsetzung sowie die Implementierung einer
neuen Software, Verfiigbarkeit von Personalkapazititen, haushalterische Bewirtschaftungs-
regelungen und Anpassungsbedarfe aufgrund von Rechtsdnderungen sowie erweiterte Priifungs-
verfahren.

Auch in diesem Jahr erfolgte in der Regel eine fristgerechte Auszahlung der Fordermittel gemas
der Verordnung (EU) 2021/2116 bis zum 30. Juni.

Frage 3 ~ Welche Mafinahmen werden von der Landesregierung ergriffen, um eine verspétete Auszahlung in
den kommenden Jahren zu vermeiden?

In der Regel findet keine ,,verspitete“ Auszahlung statt. Nichtsdestotrotz ist die Landesregierung
an einer moglichst frithzeitigen Auszahlung interessiert. Sie arbeitet daher gemeinsam mit allen
Partnern an Losungen hinsichtlich der Optimierung der IT-technischen Umsetzung sowie der
haushalterischen Bewirtschaftungsregelungen.
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Frage 4  Verfolgt die Landesregierung die Absicht, die mitunter komplexen HALM 2-Forderkriterien, ins-
besondere im Hinblick auf die Kombination und Kompatibilitit mit anderen Forderprogrammen,
zu entbiirokratisieren beziehungsweise zu vereinfachen? Bitte ausfithren, welche MafBnahmen
hierzu im Detail geplant sind.

Der Landesregierung ist es ein groBes Anliegen, Biirokratie abzubauen und FérdermafBnahmen,
im Sinne der Antragsteller und der Verwaltung, zu vereinfachen. Dies umfasst auch alle HALM-
FordermaBnahmen, die im Wesentlichen von europa- und bundesrechtlichen Vorgaben iiberprigt
sind.

Vor diesem Hintergrund werden derzeit die aktuellen Diskussionen zur Gemeinsamen Agrar-
politik ab dem Jahr 2028 aufmerksam verfolgt und im Sinne des Biirokratieabbaus aktiv begleitet.

Frage 5  Warum wurde bei der Novellierung der HALM 2 - Richtlinie vom 02.06.2025 die Mainahme D.2
(Bodenbriiterschutz) in Génze aus der Richtlinie entfernt? In der Antwort bitte ausfiihren, ob es
Uberschneidungen mit anderen Forderprogrammen zum Schutze von Bodenbriitern gab und diese
hierfiir urséchlich waren.

Die FordermaBnahme D.2 wurde im Zuge der HALM 2-Richtlinienanpassung vom 15.12.2023
aus dem Programm genommen. Ursichlich hierfiir waren die umfangreichen Anderungen bei der
Griinland-Forderung. Im Bereich der Griinlandférderung wurden mit den Varianten D.1 B, C und
E Griinlandextensivierungsmafnahmen eingefiihrt, die eine moderate Festmistdiingung bezie-
hungsweise Mineraldiingung erlauben. Gleichzeitig wurden durch die Uberarbeitung des
H.1-MaBnahmentableaus die MaBnahmen im Bereich Gelegeschutz/zeitliche Pflegeeinschrankung
erweitert, so dass die FordermaBnahme D.2 obsolet wurde. Der Bodenbriiterschutz kann seit
dieser Novellierung zuverléssig iiber die genannten MaBnahmen abgedeckt werden.

Frage 6  Verfolgt die Landesregierung das Ziel, die durchaus umfangreiche HALM 2 - Richtlinie weiter zu
verkiirzen oder inhaltlich abzudndern? Die Antwort bitte erldutern.

Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen.

Wiesbaden, 28. September 2025
Ingmar Jung



	Kleine Anfrage
	Marcus Resch (AfD), Johannes Marxen (AfD), Gerhard Schenk (Bebra) (AfD) und Jochen K. Roos (AfD)) vom 27.08.2025
	Hessisches Agrarumweltprogramm HALM 2
	und

	Antwort
	Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
	Vorbemerkung Fragesteller:


	HESSISCHER LANDTAG

